
Beschluss Nr. 7 der DV II/2014  
am 22.11.2014 auf Burg Feuerstein 
 
Antragsteller:  BDKJ-Diözesanvorstand 
 
Antragstitel: Änderung der Geschäftsordnung: „Anpassung der Fristen“ 
 
Antragstext: 
 
Die BDKJ-Diözesanversammlung möge beschließen: 
 
ALT 
 
§ 22 Arbeitsweise der 
Sachausschüsse 
(1) Zu Sitzungen der Sachausschüsse 
ist mit einer Frist von vierzehn Tagen 
von dem oder der Vorsitzenden unter 
Angabe der Tagesordnung auf 
geeignete Art und Weise einzuladen. 
 
 
§ 24 Wahlausschuss 
(1) 1Zur Vorbereitung und 
Durchführung der jeweils nächsten 
Wahlen bildet die 
Diözesanversammlung einen 
Wahlausschuss. 2Der Wahlausschuss 
schreibt die zu besetzenden 
Wahlämter mindestens zwei Monate 
vor dem festgesetzten Wahltermin 
intern aus. 3Bei Bewerbungen kann 
der Wahlausschuss eine Vorauswahl 
treffen.

NEU 
 
§ 22 Arbeitsweise der 
Sachausschüsse 
(1) Zu Sitzungen der Sachausschüsse 
ist mit einer Frist von vierzehn Tagen 
zwei Wochen von dem oder der 
Vorsitzenden unter Angabe der 
Tagesordnung auf geeignete Art und 
Weise einzuladen. 
 
§ 24 Wahlausschuss 
(1) 1Zur Vorbereitung und 
Durchführung der jeweils nächsten 
Wahlen bildet die 
Diözesanversammlung einen 
Wahlausschuss. 2Der Wahlausschuss 
schreibt die zu besetzenden 
Wahlämter mindestens zwei Monate 
acht Wochen vor dem festgesetzten 
Wahltermin intern aus. 3Bei 
Bewerbungen kann der Wahlausschuss 
eine Vorauswahl treffen.

 
 
 
Ergebnis:  42 ja – 0 Nein – 1 Enthaltung 


